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SICHERHEITS- undGESUNDHEITSSCHUTZDOKUMENT
gemäß §5 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG)
Dieses Dokument muss beim Eintritt von Gründen laut § 4 Abs. 4 und 5 (z.B. Unfall, begründeter Verdacht einer
arbeitsbedingten Erkrankung, neue Arbeitsmittel, -stoffe, -verfahren, begründetes Verlangen des Arbeitsinspektorates)
überprüft und gegebenenfalls angepasst werden!
Wenn bei der Festlegung von Maßnahmen zur Gefahrenverhütung ÖNORMEN, europäische Normen (EN), ÖVE-Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, Technische Richtlinien oder sonstige anerkannte Regeln der Technik zugrundegelegt werden, sind diese anzugeben:
Es wurden Maßnahmen beraten:
Datum
Im Arbeitsschutzausschuss behandelt:
(bei mehr als 100 Arbeitnehmern)
Wenn kein Arbeitsschutzausschuss besteht:
Mit Sicherheitsfachkraft (SFK),
Arbeitsmediziner (AM),
Sicherheitsvertrauenspersonen (SVP) und
Belegschaftsorganen (BO) beraten:
Mit allen betroffenen Arbeitnehmern beraten:
Wenn kein Arbeitsschutzausschuss und keine SVP vorhanden sind:
Beilagen:
 Gibt es Beschäftigungsverbote bzw.
 -beschränkungen für:
ja
nein
Hinweise
(z.B.: Wenn ja Welche)
     behinderte Arbeitnehmer?
     Schwangere und stillende Mütter?
     Jugendliche?
     Lehrlinge?
Sonstige personenbezogene Angaben:
(z.B. ab wann dürfen Lehrlinge beschäftigt werden; erforderliche besondere
 Fähigkeiten und Kenntnisse; Behinderungen, mit denen hier nicht gearbeitet werden darf)
ja
nein
Hinweise
(z.B.: Wenn ja, welche?)
Sind Eignungs- und Folgeuntersuchungen erforderlich? (5. Abschnitt ASchG; Vdg über die Gesundheitsüberwachung)
Sind Fachkenntnisse nachzuweisen?
(§ 63 ASchG - z.B. bei Staplern) 
 Sind persönliche Schutzausrüstungen (PSA)
 notwendig? (eventuell Beilage)
Sind Bereichskennzeichnungen erforderlich?
Sind Zutrittsbeschränkungen erforderlich?
Sind Vorkehrungen für ernste und unmittelbare
Gefahr erforderlich? (§3 Abs. 3 u. 4 ASchG)
Wird mit gefährlichen Arbeitsstoffen gearbeitet?
(§§ 40, 42 ASchG)
Bestehen Prüfpflichten ?
(z.B. lt. § 37 ASchG, z.B.:Aufzüge, Hebebühnen...)
Ist eine Brandschutzordnung behördlich vorgeschrieben?
Sind Evakuierungspläne behördlich vorgeschrieben?
Muss ein Explosionsschutzdokument erstellt werden?
mögliche 
Gefährdung oder Belastung
festgestellt
Maßnahmentechnisch - organisatorisch - personenbezogen
Zuständiger
umgesetzt am
(Termin) 
Kontrolle
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	AnzahlSeiten: 
	Arbeitsplatz: Grundevaluierung: Blech-Tafelschere kraftbetrieben
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	Arbeitsplatz: Grundevaluierung: Blech-Tafelschere kraftbetrieben
	Arbeitsplatz: Grundevaluierung: Blech-Tafelschere kraftbetrieben
	Arbeitsplatz: Grundevaluierung: Blech-Tafelschere kraftbetrieben
	DokID: 1097
	AP2: 
	Speichern: 
	Arbeitsplatz: 
	APname: Blech-Tafelschere kraftbetrieben
	Taetigkeit: 
	AnzArbeitnehmer: 
	Kurzbesch: Teilen von Blechen durch lineare Schneidkanten, kraftbetrieben
	Ermittlung: 
	Datum: 
	: 
	OENormen: AM-VO
KJBG -VO
VOLV
PSA-V
	SFK: 0
	AM: 0
	SVP: 0
	BO: 0
	Beilagen: * Sicherheitsdatenblätter     
* Betriebs- und Wartungsanleitung der Hersteller/Erzeuger/Inverkehrbringer
	ja: 0
	ja: 1
	ja: 1
	ja: 1
	ja: 0
	ja: 0
	ja: 1
	ja: 0
	ja: 0
	ja: 0
	ja: 0
	ja: 0
	ja: 0
	ja: 0
	ja: 0
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	nein: 0
	nein: 0
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	nein: 0
	nein: 1
	nein: 1
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 0
	Hinweis: 
	Hinweis: MSchG § 4 (2) 1, 2 und 3
	Hinweis: KJBG-VO §6 (1)
KJBG-VO §6 (1) 4 und 7
(1)4: Schneidemaschinen mit Handbeschickung, Handentnahme oder Handvorschub des Schneidegutes, ausgenommen Brot- und Wurstschneidemaschinen;
(1)7: Stanzen und Pressen mit Handbeschickung oder Handentnahme, deren im Fertigungsvorgang bewegliche Teile einen Hub von mehr als 6 mm haben können;
	Hinweis: KJBG-VO §6 (1) 
KJBG-VO §6(1) 4 und 7
(1)4: Schneidemaschinen mit Handbeschickung, Handentnahme oder Handvorschub des Schneidegutes, ausgenommen Brot- und Wurstschneidemaschinen;
erlaubt nach 18 Monaten Ausbildung, mit Gefahrenunterweisung im Rahmen des Berufsschulunterrichts nach zwölf Monaten, unter Aufsicht;
(1)7:Stanzen und Pressen mit Handbeschickung oder Handentnahme, deren im Fertigungsvorgang bewegliche Teile einen Hub von mehr als 6 mm haben können;
erlaubt nach 18 Monaten Ausbildung, mit Gefahrenunterweisung im Rahmen des Berufsschulunterrichts nach zwölf Monaten, unter Aufsicht;
	Angaben: 
	Hinweis: Gehöruntersuchung --> nach Messung und Bewertung gemäß VOLV ≥ 80 dB
	Hinweis: 
	Hinweis: Handschuhe gegen mech. Gefährdung
Sicherheitsschuhe
Ev. Gehörschutz
	Hinweis: Lärmbereich ≥ 80 dB gemäß VOLV
	Hinweis: 
	Hinweis: § 57 (1) AM-VO
Pressen und Stanzen, bei denen nach ihrer Bauart ein Arbeiten mit Einzelhub möglich ist, und kraftbetriebene Tafelscheren müssen eine Sicherung gegen einen unbeabsichtigten zweiten Stempelniedergang bei längerer Betätigung der Einrückvorrichtung haben (Nachschlagsicherung).
	Hinweis: 
	Hinweis: 
	Hinweis: 
	Hinweis: 
	Hinweis: 
	Textfeld3: 
	Gefährdung: Handverletzung durch Zugriff zur Schnittlinie sowie in den Gefahrenbereich der Niederhalter
	Gefährdung: Schnittkante nicht gut einsehbar
	Gefährdung: Verletzungsgefahr an der Scherenrückseite (Zugang möglich, herabfallende Blechteile)
	Gefährdung: Zusätzlicher unbeabsichtigter Schneidevorgang nach der Hubauslösung
	Gefährdung: Gestänge der Fußeinrückung, Vorlegewellen
	Gefährdung: Körperliche Belastung
	Gefährdung: Quetschen der Finger zwischen Blech und Tischauflage
	Gefährdung: Verletzungsgefahr beim Hantieren scharfkantiger Blechen
	Gefährdung: Gehörschädigender Lärm durch Hallenpegel, herabfallende Blechreste
	Gefährdung: Falsche Benützung, Instandhaltung 
	Massnahmen: * Schutzleiste, Schutzgitter oder Balkenniederhalter über gesamte Schnittlinie anbringen 
* Beweglich trennende Schutzeinrichtung, wenn erforderlich,der jeweils zu schneidenden Materialstärke anpassen (nur so hoch als unbedingt notwendig, aber so nieder wie möglich einstellen) - gilt auch für Stempelniederhalter
* Stempelniederhalter mit zusätzlichen  Schutzleisten oder Schutzgitter absichern


	Massnahmen: * Schutzleisten müssen eine ausreichende Sicht auf die Schnittkante ermöglichen
* Beleuchtung bei der Schere verbessern
	Massnahmen: * Lichtschranken montieren
* Schutztüre/gitter anbringen (elektrisch verriegelt)
	Massnahmen: * Nachschlagsicherung gegen zweiten Niedergang muss vorhanden sein
	Massnahmen: * Überdeckung der Gestänge unterhalb des Auflagentisch
* Verkleidung frei liegender Vorlegewellen
	Massnahmen: * Für Material Zu-,und Abtransport Fördermittel, Hebehilfen und Hilfsmittel verwenden
* Hubtisch, Vakuumheber, Hebezeuge vorsehen 
* Auflagen für lange Bleche benützen

	Massnahmen: * Handhaltung beachten
* Regelmäßige Unterweisung
	Massnahmen: * Handschuhe nach EN 388 verwenden
* Schnittschutzstufe 3-5 bzw. C-F je nach Blech
* Sicherheitsschuhe verwenden
	Massnahmen: Lärmmessung veranlassen:
* Separate Aufstellung 
* Raumakustische Maßnahmen  
* Holzunterlage an der Maschinenrückseite dämpft den Lärmpegel herabfallender Bleche
* Blechreste regelmäßig entfernen
* Erforderlichen, richtigen Gehörschutz auswählen sowie konsequent und richtig tragen
	Massnahmen: * Bedienungsanleitung und Herstellerangaben beachten (z.B. Messerwechsel)
* Sicherheitseinrichtungen wie z.B.NOT HALT auf Funktion prüfen, Abstand der Schutzleiste und Niederhalter kontrollieren und bei Bedarf einstellen, Funktion der Lichtschranke bzw. Kontaktschalter der Schutztüre/gitter an der Maschinenrückseite* Eine Sperrvorrichtung für die Einrückung der Messerbewegung (verhindert den Niedergang des Messerbalken bei Instandhaltungsarbeiten) muss vorhanden sein
* Beschädigte Messer nicht weiter verwenden
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